
DS-BVD-GDD-01
Der Datenschutzstandard für 
Auftragsdatenverarbeiter & 
IT-Dienstleister 

Informationen zum Standard und zur Zertifizierung 

finden Sie unter www.dsz-audit.de. 

Fragen beantworten Ihnen gerne die jeweiligen  

Geschäftsstellen der Verbände.

Ihre Ansprechpartner:

Berufsverband der Datenschutzbeauftragten 

Deutschlands (BvD) e.V.

Budapester Straße 31

10787 Berlin

Telefon: 030 - 26 36 77 60

Telefax: 030 - 26 36 77 63

www.bvdnet.de

BvD-GS@bvdnet.de

Gesellschaft für Datenschutz und  

Datensicherheit e.V. (GDD)

Heinrich-Böll-Ring 10

53119 Bonn

Telefon: 0228 - 96 96 75 00

Telefax: 0228 - 96 96 75 25

www.gdd.de

info@gdd.de

 Kosten sparend

 von Datenschutzexperten entwickelt

 Ihr Standard für Datenschutzmaßnahmen 

Zuverlässiges Datenschutz-
niveau in der Auftragsdaten-
verarbeitung mit Siegel.

Ist Ihr Dienstleister in Sachen Datenschutz  
zuverlässig? Vor dieser Frage stehen nicht nur  
Verbraucher, sondern auch Unternehmen, die  
vertrauenswürdige Partner suchen.

Ein gutes Datenschutzniveau ist unsichtbar, denn  
es lässt sich weder an Produkteigenschaften noch  
an Unternehmenskennzahlen wie Umsatz oder 
Mitarbeiteranzahl festmachen. Zudem belegen 
täglich Berichte und Studien, dass ein gesetzeskon-
formes Datenschutzniveau noch lange nicht selbst-
verständlich ist.

Dienstleister können zeigen, dass sie vertrauens- 
würdig mit den Daten ihrer Kunden umgehen,  
indem sie sich nach Datenschutzstandard 
DS-BvD-GDD-01* zertifizieren lassen.

Informationen zur Zertifizierung erhalten Sie unter 
www.dsz-audit.de

* Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen (LDI NRW) befürwortet die zugrunde liegende Gesamtkonzeption aus 
Standard und Zertifizierungsablauf.



Problem:

Lösung:

Datenschutzstandard  
DS-BvD-GDD-01
für Auftragnehmer, der die  
Anforderungen an Auftragneh-
mer nach § 11 BDSG unterstützt.

Erhöhte Anforderungen an die
Auftragsdatenverarbeitung 
gemäß § 11 BDSG.

Legen Sie Wert auf eine daten-
schutzkonforme Dienstleitung? 

Gehen Sie auf Nummer sicher und fordern Sie 
Ihre Dienstleister auf, den Datenschutzstandard 
DS-BvD-GDD-01 einzuhalten. Der Datenschutzstandard 
DS-BvD-GDD-01 zeigt auf, was alles zu einer datenschutz-
konformen Dienstleistung gehört. Er ist ein unverzichtbares 
Hilfsmittel für den Einkauf!

Der Datenschutzstandard 
bedeutet für Sie:

• Qualifiziertes und standardisiertes 

 Datenschutzniveau
• Sichere Auftragsdatenverarbeitung &
 IT-Dienstleistung
• Zeit- und Kostenersparnis

Arbeitet Ihr Dienstleister 
zuverlässig? 

Als Auftraggeber haften Sie für die Handlungen Ihrer Auf-
tragnehmer im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. 
Vor der Beauftragung eines Dienstleisters haben Sie sich 
von seinen Datenschutzmaßnahmen zu überzeugen.  
Eine unterlassene Prüfung ist bußgeldbewährt.  

Der Datenschutzstandard DS-BvD-GDD-01 zeigt Ihnen, 
was ein zuverlässiger Dienstleister leisten muss. Vermei-
den Sie Haftungsfallen bereits bei der Dienstleisteraus-
wahl! 

Fühlen Sie sich von Dienstleistern 
gut informiert?

Kennen Sie alle Unterauftragnehmer Ihrer Dienstleis-
ter, die Zugriff auf Ihre Daten haben? Nein?  
Sie haften im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung 
auch für die Unterauftragnehmer. Für eine rechtskonforme 
Steuerung Ihrer Dienstleister sind Informationen von Ihren 
Dienstleistern notwendig. Der Datenschutzstandard 
DS-BvD-GDD-01 zeigt, welche Informationen Sie benötigen.

Seit 2009:

• Steigende Verantwortung
• Strengere Kontrollpflichten
• Haftung für Auftragsnehmer
• Bußgeldandrohung bei  
   Gesetzesverstoß


